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 Verlöbnis 1. Teil

1. Teil: Verlöbnis

A. Ansprüche der C gegen P

I. Kosten der Hochzeitsreise i.H.v. 2.500 € aus §§ 1299 i.V.m. 1298 Abs. 11

Das „Verlöbnis“ ist recht-
lich betrachtet „weder 
Fisch noch Fleisch“. Die 
rechtliche Beziehung 
geht zwar über die Unver-
bindlichkeit einer bloßen 
Freundschaft hinaus, die 
Wirkungen einer Ehe 
werden aber nicht an-
nähernd erreicht.

Es müssten die Voraussetzungen der o.a. Anspruchsgrundlage vorliegen, d.h. C
müsste aus wichtigem Grund von einem Verlöbnis mit P zurückgetreten sein.
Dies ist nunmehr zu prüfen.

1. Wirksames Verlöbnis

Unter „Verlöbnis“ im Sinne des § 1297 Abs. 1 versteht man zum einen das gegen-
seitig gegebene Versprechen künftiger Eheschließung, zum anderen das durch
dieses Versprechen begründete familienrechtliche Verhältnis. Die Voraussetzun-
gen für die Wirksamkeit hängen von der Theorie über das Wesen des Verlöbnis-
ses ab.

a) Vertragstheorie (h.M.)

Das Verlöbnis ist nach h.M. ein Vertrag, der auf Eingehung der Ehe gerichtet ist
und auf den grds. die allgemeinen Vorschriften über Rechtsgeschäfte anwend-
bar sind.2 Ein Minderjähriger bedarf danach zur Verlobung der Einwilligung sei-
ner gesetzlichen Vertreter, § 107. Fehlt diese, hängt die Wirksamkeit der schwe-
bend unwirksamen Verlobung von der Genehmigung der gesetzlichen Vertreter
ab, § 108 Abs. 1. Es gelten die §§ 116, 117, 118, 134, 138, z.B. Nichtigkeit wegen
Verstoßes gegen die guten Sitten bei Verlobung eines noch Verheirateten oder
schon Verlobten. Wegen der höchstpersönlichen Natur des Verlöbnisses sind al-
lerdings die Regeln über die Stellvertretung (§§ 164 ff.) unanwendbar.

b) Lehre vom familienrechtlichen Vertrag eigener Art

Das Verlöbnis ist ein Vertrag sui generis, auf den die Vorschriften des Allgemei-
nen Teils über Rechtsgeschäfte nur in vorsichtiger Analogie angewendet werden

Fall 1: Darum prüfe, wer sich ewig bindet, ...

Die 17-jährige Claudia (C) lernt auf einem fränkischen Weinfest den 29-jähri-
gen Peter (P) kennen. Nach einem gemeinsamen Urlaub wollen die beiden
sich verloben. C‘s Eltern sind einverstanden und erlauben auch, dass C in die
Mietwohnung von P zieht. Nachdem C in dieser Wohnung mehrfach „ver-
dächtige“ Anrufe entgegengenommen hat, stellt sie P zur Rede. P war, wie
sich nun herausstellt, bereits zweimal verheiratet und hat einen Sohn. C löst
sofort die Verlobung, packt ihre Sachen und kehrt zu ihren Eltern zurück.

C verlangt nunmehr von P 2.500 € für die bereits von ihr gebuchte Hochzeits-
reise sowie 500 €, die sie als Mietanteil für die gemeinsam bewohnte Woh-
nung ausgegeben hat.

P verlangt seinerseits 1.280 €, die er für eine Zahnbehandlung von C bezahlt
hat. Diesen Betrag müsse C nunmehr nach Auflösung der Verlobung ersetzen.
Die von C gebuchte Hochzeitsreise hält er für unangemessen, d.h. insbeson-
dere viel zu teuer.

Wie ist die Rechtslage?

1 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.
2 Palandt/Brudermüller, Einf. v. § 1297 Rdnr. 1.
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 Verlöbnis1. Teil

können. Für ein wirksames Verlöbnis genügt die Einsichtsfähigkeit des Minder-
jährigen.

c) Vertrauenshaftungslehre

Das Verlöbnis ist ein eigenständiges, vom Willen der Parteien unabhängiges ge-
setzliches Schuldverhältnis und als ein Fall der Haftung für begründetes Vertrau-
en einzuordnen.

d) Stellungnahme

Klausurtipp:
Die Darstellung eines 
Meinungsstreits bringt in 
Klausuren Punkte. Eine 
breite Erörterung ist aber 
nur erforderlich, wenn 
sich die Meinungen auch 
auswirken.

Vorzugswürdig ist die Vertragstheorie, da nur sie den Minderjährigenschutz kon-
sequent berücksichtigt; im Übrigen wird auch den familienrechtlichen Besonder-
heiten ausreichend Rechnung getragen. Letztlich ist eine Stellungnahme aber
auch entbehrlich, da alle Meinungen ein wirksames Verlöbnis im vorliegenden
Fall annehmen. Dies gilt auch für die Vertragstheorie, da die Eltern der C dem Ver-
löbnis zugestimmt haben.

2. Rücktritt vom Verlöbnis aus wichtigem Grund

a) Rücktritt vom Verlöbnis

C hat den Rücktritt vom Verlöbnis erklärt. Da ein Zwang zur Eheschließung unzu-
lässig ist (§ 1297 Abs. 1), darf der Minderjährige nicht gegen seinen Willen an das
Verlöbnis gebunden bleiben. Folglich konnte C ohne Einwilligung ihrer Eltern
wirksam vom Verlöbnis zurücktreten.

b) aus wichtigem Grund

P hat C verschwiegen, dass er bereits zweimal verheiratet war und auch einen
Sohn hat. Dies ist ein schwerwiegender Vertrauensbruch, aber auch eine Tatsa-
che, die den zurücktretenden Verlobten von der Eingehung des Verlöbnisses ab-
gehalten hätte, also ein wichtiger Grund i.S.d. § 1298 Abs. 3. P handelte auch
schuldhaft, da er verpflichtet war, C vor Eingehung des Verlöbnisses „sein Vorle-
ben“ zu offenbaren.

3. Schadensersatz

Gegen den Verlobten, der schuldhaft den wichtigen Grund für den Rücktritt des
anderen gesetzt hat, besteht zum einen ein Ersatzanspruch wegen bestimmter
Aufwendungen, die in Erwartung der Ehe erfolgten (§ 1298 Abs. 1 S. 1), oder we-
gen der Eingehung derartiger Verbindlichkeiten. Zum anderen kann der andere
„schuldlose“ Verlobte Schadensersatz wegen sonstiger Maßnahmen verlangen,
die er in Erwartung der Ehe getroffen hat und die sein Vermögen oder seine Er-
werbsstellung betreffen. Der Ersatzanspruch ist auf das negative Interesse ge-
richtet: Der Verlobte ist so zu stellen, wie er stünde, wenn er dem Eheversprechen
nicht vertraut und die Maßnahmen deshalb nicht getroffen hätte.

C hat eine Hochzeitsreise für 2.500 € gebucht. Dies geschah in Erwartung der
Eheschließung. Eine derartige Reise ist erfahrungsgemäß etwas sehr Besonderes
und daher regelmäßig auch nicht ganz billig. Somit ist in Anbetracht der Umstän-
de von „Angemessenheit“ i.S.v. § 1298 Abs. 2 auszugehen.

Ergebnis: C kann von P Ersatz ihrer Aufwendungen i.H.v. 2500 € gem. §§ 1299,
1298 Abs. 1 fordern.

II. Mietanteil von 500 €

Der Anspruch auf Erstattung des Mietkostenanteils (500 €) könnte sich ebenfalls
aus §§ 1299 i.V.m. 1298 Abs. 1 ergeben.

Konkurrenzen: 
Konkurrierende Ansprü-
che aus dem allg. Leis-
tungsstörungsrecht so-
wie c.i.c. werden durch 
die §§ 1298 ff. verdrängt. 
Daneben können aber 
noch Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung 
eingreifen. Da aber der 
Sachverhalt dafür keine 
Anhaltspunkte liefert, 
wird auf eine solche Prü-
fung verzichtet.



3

Fall 1: Darum prüfe, wer sich ewig bindet, ... 1. Teil

Dann müssten diese Unkosten aber in Erwartung der künftigen Eheschließung
getätigt worden sein. Dies ist zweifelhaft, weil diese Kosten auch ohne eine sol-
che Erwartung angefallen wären. Aufwendungen, die bereits zusammenlebende
Verlobte für ihren gemeinsamen laufenden Lebensbedarf machen, sind nicht zu
berücksichtigen, selbst wenn ohne das Verlöbnis kein Zusammenleben stattge-
funden hätte. Solche Aufwendungen erfolgen also im Hinblick auf die aktuelle
Lebensgemeinschaft und nicht im Hinblick auf die künftige Eheschließung.

Ergebnis: Ein Anspruch der C gegen P auf Erstattung anteiliger Mietkosten be-
steht nicht.

B. Ansprüche von P gegen C

I. Ersatz der Zahnbehandlungskosten i.H.v. 1.280 € gem. §§ 1301 i.V.m.
812 ff.

Jeder Verlobte kann von dem anderen Herausgabe der Gegenstände, die er dem
anderen geschenkt oder zum Zeichen des Verlöbnisses gegeben hat, nach Berei-
cherungsrecht verlangen, wenn die Eheschließung unterbleibt, § 1301 S. 1.

II. Die Anspruchsvoraussetzungen der §§ 1301 i.V.m. 812 ff. könnten vorliegen.

1. Auflösung eines Verlöbnisses

Das Verlöbnis wurde vorliegend aufgelöst.

2. bereicherungsrechtliche Haftung

Fraglich ist, welche Bedeutung der Verweisung des § 1301 auf das Bereiche-
rungsrecht zukommt. Sollte es sich um einen Rechtsgrundverweis handeln, kä-
me eine Anwendung von § 815 in Betracht, sodass ein Anspruch bereits daran
scheitern könnte, dass eine Verhinderung des Erfolgseintritts wider Treu und
Glauben seitens des P vorliegt.

a) Rechtsfolgenverweis

Überwiegend wird § 1301 als ein Unterfall der Störung der Geschäftsgrundlage
angesehen. Danach handelt es sich um einen Rechtsfolgenverweis (nur auf die
§§ 818 ff.), und § 815 ist unanwendbar.

b) Rechtsgrundverweis

Eine andere Meinung begreift § 1301 als einen selbstständigen Bereicherungs-
tatbestand, der eine Ergänzung zur Zweckverfehlungskondiktion darstellen soll.
Danach wäre § 815 anwendbar. 

Klausurtipp: 
Meinungsstreit unbe-
dingt darstellen, aber 
eine elegante Lösung (die 
keinem „weh tut“) zeugt 
von Souveränität!

Der Meinungsstreit kann freilich dahinstehen, wenn die von P finanzierte Zahn-
behandlung ohnehin keine Schenkung i.S.v. § 1301 sein sollte. 

3. Geschenk

Schenkungen i.S.v. § 1301 können alle Zuwendungen sein, die mit der Auflösung
des Verlöbnisses ihre Grundlagen verlieren. Unterhaltsbeiträge unter Verlobten
sind keine Schenkungen in diesem Sinne. Die Finanzierung der Zahnbehandlung
ist aber eine Unterhaltsleistung, die nicht in Erwartung der Ehe, sondern im Hin-
blick auf das gegenwärtige Zusammenleben erbracht wird.3

Ergebnis: Ein Anspruch des P gegen C wegen der gezahlten Zahnbehandlung
besteht nicht.

3 BGH FamRZ 2005, 1152.
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 Vertiefungsübersicht zu den Verlöbnisbestimmungen der §§ 1297 ff.1. Teil

Vertiefungsübersicht zu den Verlöbnisbestimmungen der §§ 1297 ff.

I. Die Begründung eines Verlöbnisses

1. Vertragstheorie (h.M.)
Verlöbnis ist ein Vertrag, der auf Eingehung der Ehe gerichtet ist und auf den 
die allgemeinen Vorschriften über Rechtsgeschäfte anwendbar sind. 

Ein Minderjähriger bedarf zur Verlobung der Einwilligung seiner gesetzli-
chen Vertreter, § 107. Fehlt diese, hängt die Wirksamkeit der schwebend un-
wirksamen Verlobung von der Genehmigung der gesetzlichen Vertreter ab,
§ 108 Abs. 1. 

Der Minderjährige kann aber ohne Zustimmung seines gesetzlichen Vertre-
ters zurücktreten. 

2. Lehre vom familienrechtlichen Vertrag eigener Art

Verlöbnis ist ein Vertrag sui generis, auf den die Vorschriften des Allgemei-
nen Teils über Rechtsgeschäfte nur in vorsichtiger Analogie angewendet
werden können.

Für ein wirksames Verlöbnis genügt die Einsichtsfähigkeit des Minderjähri-
gen.

3. Vertrauenshaftungslehre

Verlöbnis ist ein eigenständiges, vom Willen der Parteien unabhängiges gesetz-
liches Schuldverhältnis.

II. Rechtswirkungen eines Verlöbnisses:
„Versprechen der Eheschließung“ ist

weder einklagbar (§ 1297 Abs. 1)

noch vollstreckbar (§§ 120 Abs. 3 FamFG)

und kann nicht durch eine Vertragsstrafe abgesichert werden (§ 1297 Abs. 2).

II. Haftung der Parteien

Aufwendungsersatz und Schadensersatz nach §§ 1298, 1299

– bei Rücktritt vom Verlöbnis ohne Grund (gegen den Zurücktretenden)

– bei Rücktritt aus verschuldetem wichtigem Grund (gegen den Rücktritts-
gegner)

– Kausalität erforderlich (Ersatz nur solcher Aufwendungen und Schäden, die 
bedingt sind durch die Erwartung der Ehe) 

Rückforderung von Geschenken, § 1301

– Rechtsfolgenverweisung auf §§ 818 ff. (str.)

– Geschenke sind alle Zuwendungen, die bei Auflösung des Verlöbnisses ihre 
Grundlage verlieren.

– Unterhaltsbeiträge sind keine Geschenke in diesem Sinne.
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Fall 2: Die Rivalin in der Ehewohnung 2. Teil

2. Teil: Wirkungen der Ehe

I. Ansprüche der F gegen M

1. Anspruch auf Herstellung des ehelichen Lebens gem. § 1353 Abs. 1 S. 2

Der Anspruch von F gegen M auf Herstellung des ehelichen Lebens könnte sich
aus § 1353 Abs. 1 S. 2 ergeben.

a) Aus der Verpflichtung des M zur ehelichen Lebensgemeinschaft nach § 1353
Abs. 1 S. 2, die auch eine Verpflichtung zur sexuellen Treue enthält, hat F einen
Anspruch auf Unterlassen der ehewidrigen Beziehung. 

b) Fraglich ist jedoch, ob sich M demgegenüber auf § 1353 Abs. 2 berufen kann.
Vorliegend ist in dem Verlangen der F auf Herstellung der ehelichen Gemein-
schaft indes weder ein Missbrauch ihres Rechts zu sehen, noch leben die Ehegat-
ten ein Jahr getrennt, sodass die Scheidungsvoraussetzungen der §§ 1565 ff.
ebenfalls nicht gegeben sind.

Ein Anspruch auf Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft liegt damit vor. 

c) F kann ihr Verlangen mit einem Herstellungsantrag durchsetzen. Es handelt
sich dabei um eine sog. sonstige Familiensache nach § 266 Abs. 1 Nr. 2 FamFG.
Der betreffende Beschluss des Familiengerichts ist aber gemäß § 120 Abs. 3
FamFG nicht vollstreckbar.

2. Anspruch auf Unterlassung ehewidriger Beziehungen nach § 1004 Abs. 1
S. 2 i.V.m. § 823 Abs. 1 analog

Ein allgemeiner Unterlassungsanspruch gegen den Ehegatten entsprechend
§ 1004 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 823 Abs. 1 analog, der auf Abwehr von Pflichtwidrigkei-
ten i.S.d. § 1353 gerichtet ist, besteht hingegen nicht. Dagegen spricht schon,
dass die Ehe primär relative Pflichten unter den Eheleuten begründet. Im Übri-
gen kommt ein allgemeiner Unterlassungsanspruch nach § 1004 Abs. 1 S. 2 i.V.m.
§ 823 Abs. 1 analog gegen ehewidriges Verhalten im Ergebnis einem verdeckten

Fall 2: Die Rivalin in der Ehewohnung

Moritz (M) und Frauke (F) haben im August 2009 geheiratet. Sie leben in ei-
nem Reihenhaus in Münster. M, der als Bauarbeiter tätig ist, arbeitet im Feb-
ruar auf einer Baustelle in Köln. Dort lernt er Elke (E) kennen (und lieben). Im-
mer häufiger kommt er abends nicht nach Münster zurück, sondern verbringt
seine Zeit mit Elke in Köln. 

F erfährt davon und fordert M auf, die Beziehung mit E unverzüglich aufzuge-
ben. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen?

1. Abwandlung:

M möchte E mit nach Münster bringen und zumindest vorerst im Reihenhaus
in der vorhandenen Einliegerwohnung aufnehmen. F will sowohl gegen M als
auch E vorgehen, um dies zu unterbinden.

2. Abwandlung: 

Nachdem E in das Reihenhaus eingezogen ist, muss F sich wegen psychischer
Probleme in ärztliche Behandlung begeben. Sie möchte die entstandenen
Heilbehandlungskosten i.H.v. 1.600 € von M und E ersetzt haben. 

Hinweis:
Es gibt freilich auch die 
sog. „negative Herstel-
lungsklage“, d.h. die Kla-
ge auf Feststellung des 
Rechts zum Getrenntle-
ben. Der Kläger muss al-
lerdings ein rechtliches 
Interesse an einer derarti-
gen Feststellung haben, 
anderenfalls ist die Klage 
unzulässig.
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 Wirkungen der Ehe2. Teil

Herstellungsanspruch gleich, der entgegen der Wertung nach § 120 Abs. 3
FamFG vollstreckbar wäre.

II. Ansprüche der F gegen E

Nach § 1353 Abs. 1 S. 2 besteht nur ein Anspruch gegen den anderen Ehegatten,
nicht aber gegen einen Dritten, wenn dieser die Ehe stört.

1. Abwandlung

A. Ansprüche der F gegen M 

I. Unterlassungsanspruch aus §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 S. 2 analog

Wichtig:
§ 823 Abs. 1 setzt die Ver-
letzung absoluter Rech-
te bzw. Rechtsgüter vo-
raus. Dies sind solche, die 
gegenüber jedermann 
Geltung beanspruchen. 
Relativität besteht hin-
gegen in erster Linie im 
Schuldrecht. Die Forde-
rung aus dem Kaufver-
trag interessiert nur die 
jeweiligen Parteien, an-
sonsten niemanden. 
Während der persönliche 
Bereich der Ehe „relativ“ 
wirkt, sieht die h.M. den 
räumlich-gegenständli-
chen Bereich der Ehe als 
absolut geschützt an.

F könnte gegen den Einzug der E ein vorbeugender Unterlassungsanspruch aus
§ 1004 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 823 Abs. 1 analog i.V.m. dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) wegen drohender Verletzung des räumlich-gegen-
ständlichen Bereichs der Ehe zustehen. Im Unterschied zum rein persönlichen
Bereich der Ehe, dessen Beeinträchtigung keine deliktischen Abwehr- und Unter-
lassungsansprüche begründet, ist nach der Rechtsprechung des BGH anerkannt,
dass der räumlich-gegenständliche Bereich der Ehe dem Schutz des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts unterliegt, sodass zivilrechtlich § 823 Abs. 1 („sonstiges
Recht“) eingreift. F muss es daher nicht dulden, dass durch den Einzug der E in
das bisher von ihr und M als gemeinsame Ehewohnung genutzte Reihenhaus ihr
äußerer ehelicher Lebensbereich beeinträchtigt wird.

F hat mithin einen Anspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 823 Abs. 1 analog ge-
gen M, der E den Einzug und das Betreten der Ehewohnung nicht zu gestatten.
Ein gerichtlicher Beschluss ist nach § 120 Abs. 1 FamFG i.V.m. § 890 ZPO voll-
streckbar.

II. Unterlassungsanspruch aus § 862

Ein besitzrechtlicher Anspruch gegenüber M scheitert an § 866. Ein Streit zwi-
schen Mitbesitzern über die Grenzen des Besitzrechts ist vom Besitzschutz nicht
gedeckt.

B. Ansprüche von F gegen E

I. Unterlassungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 823 Abs. 1 analog

Verletzungen des räumlich-gegenständlichen Bereichs der Ehe können nicht nur
gegenüber dem Ehegatten, sondern auch gegenüber dem Dritten abgewehrt
werden. Daher steht F gegen E als der ehestörenden Dritten ein Anspruch auf
Unterlassen des Einzugs und zukünftigen Betretens der Ehewohnung aus § 1004
Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 823 Abs. 1 analog zu. Ein entsprechender Beschluss ist nach
§ 120 Abs. 1 FamFG i.V.m. § 890 ZPO vollstreckbar.

II. Unterlassungsanspruch aus § 862

Ein besitzrechtlicher Anspruch aus § 862 gegen E scheitert, weil diese mit Einver-
nehmen des Mitbesitzers M den Besitz der F stört und daher ein Besitzschutz
ebenfalls an § 866 scheitert.
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2. Abwandlung

I. Anspruch von F gegen M auf Ersatz der Heilbehandlungskosten i.H.v.
1.600 € aus §§ 823 Abs. 1, 249 Abs. 2

Fraglich ist, ob F gegen M ein Anspruch auf Ersatz der entstandenen Heilbehand-
lungskosten aus §§ 823 Abs. 1, 249 Abs. 2 zusteht. 

1. Nach h.M. kann ein Ehegatte nicht allein aufgrund schuldhafter Verletzung
von Ehepflichten nach § 823 Abs. 1 Schadensersatzansprüche gegen den ande-
ren geltend machen, da das eheliche Bestandsinteresse nicht weiter als im Schei-
dungsrecht vorgesehen geschützt ist. 

2. Nach anderer Meinung ist ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 gegen
den Ehepartner gegeben, wenn durch dessen schuldhaftes Verhalten zugleich
ein Rechtsgut des § 823 Abs. 1 verletzt wird. F ist durch die psychischen Probleme
ein echter Gesundheitsschaden entstanden. Für diesen kann sie – unterstellt,
man folgt dieser Ansicht – von M gem. § 823 Abs. 1 und § 823 Abs. 2 i.V.m. § 223
StGB Schadensersatz verlangen, wenn er hätte voraussehen müssen, dass sein
Verhalten bei seiner Frau zu einem Gesundheitsschaden führen würde.

Klausurtipp:
Hier führt kein Weg an ei-
ner Stellungnahme zu 
dem Meinungsstreit vor-
bei. Sehr oft sind beide 
Meinungen gut vertret-
bar; letztlich sind jetzt 
Ihre Argumente gefragt.

3. Stellungnahme: Für die h.M. spricht, dass Ehestörungen, die – wie insbes. ein
Ehebruch – unmittelbar die innere Lebens- und Geschlechtsgemeinschaft der
Ehegatten berühren, einen innerehelichen Vorgang darstellen, der nicht in den
Schutzzweck der deliktischen Haftungstatbestände einbezogen ist.4

Ergebnis: Ein Anspruch auf Schadensersatz der F gegen M nach § 823 Abs. 1 ist
danach nicht gegeben.

II. Anspruch von F gegen E auf Ersatz der Krankenhauskosten aus §§ 823
Abs. 1, 249 Abs. 2

Die h.M. gibt auch gegen den Dritten, der die Ehe gestört hat, keinen Schadens-
ersatzanspruch aus §§ 823 ff.

„Das Verhalten des ungetreuen Ehegatten ist so eng mit dem des Dritten verbun-
den, dass es nicht angeht, die Ehestörung in eine allein eherechtlich zu beurtei-
lende Verfehlung des ungetreuen Ehegatten und eine Schadensersatzansprüche
auslösende unerlaubte Handlung des Dritten aufzuteilen.“5 

4 BGH FamRZ 1990, 367, 368.
5 BGHZ 57, 229, 232.
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Ansprüche der T gegen B

I. Anspruch der T gegen B aus § 611 Abs. 1 

Ein Dienstvertrag ist zwischen T und B nicht geschlossen worden. Insbesondere
konnte E die B bei Vertragsschluss auch nicht verpflichten, da er nicht vertre-
tungsberechtigt war. Aus § 1357 – unterstellt, seine Voraussetzungen würden
vorliegen – ergibt sich nämlich keine (gesetzliche) Vertretungsmacht.

Klausurtipp: 
§ 1357 ist keine eigen-
ständige Anspruchs-
grundlage. Die Vorschrift 
stellt auch keinen Fall der 
gesetzlichen Stellvertre-
tung dar, da im Falle einer 
Stellvertretung nur der 
andere Ehegatte ver-
pflichtet würde. Vielmehr 
handelt es sich um einen 
Fall der gesetzlichen 
Mitverpflichtung des je-
weils anderen Ehegatten.

II. Anspruch der T gegen B aus § 611 Abs. 1 i.V.m. § 1357 Abs. 1 S. 2 (2. Alt.)

Eine Verpflichtung der B zur Zahlung des von der T geltend gemachten Betrages
kann sich aus § 611 Abs. 1 i.V.m. § 1357 Abs. 1 S. 2 (2. Alt.) ergeben. 

Nach § 1357 Abs. 1 ist jeder Ehegatte berechtigt, Geschäfte zur angemessenen
Deckung des Lebensbedarfs der Familie zu besorgen. Durch solche Geschäfte
werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet, es sei denn, dass sich aus
den Umständen etwas anderes ergibt. Fraglich ist, ob die Voraussetzungen des
§ 1357 gegeben sind.

1. Wirksame Ehe bei Vertragsschluss

E und B waren bei Vertragsschluss wirksam verheiratet.

2. Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs

Wie weit der (angemessene) Lebensbedarf der Familie reicht, bestimmt sich fa-
milienindividuell nach den Verhältnissen der Ehegatten. Da die Einkommens-
und Vermögensverhältnisse dem Vertragspartner allerdings häufig verborgen
bleiben, ist entscheidend auf den Lebenszuschnitt der Familie abzustellen, wie er
nach außen in Erscheinung tritt. Fraglich ist, ob nach diesen Maßstäben der Ab-
schluss eines Telefondienstvertrages für einen in der Familienwohnung befindli-
chen Festnetzanschluss als ein Geschäft zur angemessenen Deckung des Le-
bensbedarfs angesehen werden kann. 

a) Der Lebensbedarf der Familie

Die Versorgung der Familie mit einem Telefonanschluss ist unter Berücksichti-
gung der heutigen Lebensverhältnisse ein anerkanntes Grundbedürfnis. Der Be-
zug zur familiären Konsumgemeinschaft ergibt sich aus der jederzeitigen Verfüg-
barkeit eines solchen Anschlusses für die Familienmitglieder. Daher gehören
auch Telefondienstverträge, die einen stationären Festnetzanschluss in der Ehe-
wohnung betreffen, zur „Bedarfsdeckung der Familie“. Auch die zunehmende
Verbreitung von Mobiltelefonen, die weitgehend den Bedürfnissen des individu-

Fall 3: Die Schlüsselgewalt

Emil (E) und Bettina (B) sind seit dem Jahr 2007 verheiratet und leben in Mün-
chen. E hatte im Februar 2009 einen Telefondienstvertrag über einen Fest-
netzanschluss in der Ehewohnung mit der Telekom (T) geschlossen. Die T
stellte ihm für Verbindungen in der Zeit vom Oktober 2009 bis Januar 2010
insgesamt 1.000 € in Rechnung, die von ihm nicht ausgeglichen wurden. Da-
her nimmt T die B, die seit Februar 2010 von E getrennt lebt und den An-
schluss anstelle ihres Ehemannes übernommen hat, in Anspruch. B hält sich
der T gegenüber nicht für verpflichtet, da sie von E bei Vertragsschluss nicht
vertreten wurde.

Wie ist die Rechtslage?
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ellen Benutzers dienen mögen, bedeutet nicht, dass der Festnetzanschluss in der
Ehewohnung nicht mehr der angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Fa-
milie zugerechnet werden könnte.

b) angemessene Deckung 

Das Geschäft müsste im Übrigen auch wirtschaftlich angemessen gewesen
sein. Dies ist im Hinblick auf den hohen Betrag der Telefongebühren problema-
tisch.

aa) Entscheidender Ausgangspunkt für die Beurteilung der Angemessenheit
sind die wirtschaftlichen Lebensverhältnisse der konkreten Ehegatten. Zu be-
rücksichtigen ist nämlich, dass die Regelung des § 1357 in das Unterhaltsrecht
zusammenlebender Eheleute (§§ 1360, 1360 a) und damit in deren Lebenszu-
schnitt eingebunden ist. Allerdings ist nicht maßgeblich, ob sie sich das Geschäft
tatsächlich objektiv leisten konnten, da dies aus der Sicht des Vertragspartners
vielfach nicht überprüfbar ist. Entscheidend ist vielmehr der Empfängerhorizont,
d.h. der sog. äußere Lebenszuschnitt dieser Ehegatten. 

bb) Die vorliegende Rechnungshöhe kann die Annahme nahelegen, dass die an-
gemessene Bedarfsdeckung in dem abgerechneten Zeitraum überschritten ist.
Üblicherweise wird die Frage, ob ein Geschäft der angemessenen Deckung des
Lebensbedarfs dient, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu beantworten sein.
Dies gilt im Grundsatz auch für Dauerschuldverhältnisse, mit denen ein immer
wiederkehrender Bedarf gedeckt werden soll. Beim Telefondienstvertrag lässt
sich der Bedarf hingegen von vornherein nur schwer abschätzen; vielfach wird er
– etwa wegen Veränderungen in der persönlichen Lebenssituation – auch erheb-
lichen Änderungen und Schwankungen unterliegen. Die Umstände, die dazu
führen, treten regelmäßig nicht nach außen und gehen den Vertragspartner
auch nichts an. Sichtbar wird für diesen nur das Ausmaß der tatsächlichen Inan-
spruchnahme während der Laufzeit des Vertrages, wobei sich aus der Zahlung
der Rechnungsentgelte indiziell für ihn ergibt, in welchem Umfang die Ehegat-
ten Mittel für diese Bedarfsposition als angemessen ansehen. In diesem Umfang
und Rahmen, der – auch erhebliche – Änderungen des Ausgabeverhaltens ein-
schließen kann, ist eine Mitverpflichtung des Ehegatten nach § 1357 für einen
Festnetzanschluss in der Ehewohnung ohne Weiteres gegeben. 

3. Grenzen der Verpflichtungsbefugnis 

§ 1357 erfasst nur solche Geschäfte, über deren Abschluss vor ihrer Eingehung
eine Verständigung zwischen den Ehegatten als nicht notwendig angesehen
wird und über die in der Regel auch keine vorherige Abstimmung stattfindet. Ein
Telefonanschluss ist in der heutigen Zeit keine so „große“ bzw. „weitreichende“
Entscheidung, sodass eine Abstimmung der Eheleute bei Vertragschluss nicht er-
forderlich ist. 

Somit liegen die Voraussetzungen einer gesetzlichen Mitverpflichtung der B
nach § 1357 Abs. 1 vor.

4. Ausschlussgründe zur Mithaftung

a) Getrenntleben, § 1567 

Eine Mitverpflichtung nach § 1357 Abs. 1 ist nicht gegeben, wenn die Eheleute
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits getrennt leben, § 1357 Abs. 3. Der
Umstand, dass sich die Ehegatten später getrennt haben, ist auf die zunächst ein-
mal begründete Mithaftung allerdings ohne Einfluss.

Klausurtipp: 
Nach h.M. entfaltet 
§ 1357 allerdings keine 
dingliche Wirkung; es 
entsteht also kein auto-
matisches Miteigentum 
der Eheleute nach § 1008 
durch derartige Geschäf-
te. Jedoch kann beim Er-
werb von Hausrat im 
Zweifel die Einigungser-
klärung des handelnden 
Ehegatten nach § 929 so 
ausgelegt werden, dass 
beide Ehegatten Eigen-
tümer werden wollen.
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b) Ausschluss nach § 1357 Abs. 2 i.V.m. § 1412 

Die Mithaftung ist auch nicht gem. § 1357 Abs. 2 i.V.m. § 1412 ausgeschlossen.
Zwar ist die Vorschrift des § 1357 abdingbar; zur Wirksamkeit gegenüber gut-
gläubigen Dritten bedarf es aber der Eintragung ins Güterrechtsregister (vgl.
§§ 1558 ff.). Ansonsten ist die positive Kenntnis des Vertragspartners erforder-
lich. 

c) Anderweitige Umstände i.S.v. § 1357 Abs. 1 S. 2, 2. Halbs. 

Eine Mithaftung kann schließlich noch daran scheitern, dass anderweitige Um-
stände i.S.v. § 1357 Abs. 1 S. 2, 2. Halbs. vorlagen.

aa) „Andere Umstände“ sind etwa dann gegeben, wenn mit dem Vertragspart-
ner ausdrücklich eine Alleinhaftung vereinbart wurde. 

bb) „Andere Umstände“ sind auch dann gegeben, wenn erkennbar (konkludent)
eine Alleinverpflichtung des Vertragschließenden gewollt war.

Derartige anderweitige Umstände waren hier für den Vertragspartner T nicht er-
sichtlich (Empfängerhorizont). 

Ergebnis: B ist zur Zahlung des offenen Rechnungsbetrages verpflichtet.
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